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Erstversand 
Vorwort 

Vorwort 
 
 
Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sowie der Instanzgerichte im Bereich  

der Chemie-, Pharma- und Life-Science-Patente zeichnet sich durch eine beträchtliche  
Dynamik aus und bringt laufend neue Erkenntnisse in der rechtlichen Beurteilung  
(bio-)chemischer und pharmazeutischer Patente hervor. Die Verfasser haben es sich zur  
Aufgabe gemacht, diese Entwicklung mithilfe der gezielten Auswahl besonders relevan- 
ter Rechtsprechung seit der Jahrtausendwende umfassend nachzuzeichnen, die dort ent- 
haltenen Grundsätze in Zusammenhang zu setzen und die hervorgebrachten Besonder- 
heiten herauszuarbeiten. Ein Fokus wird dabei insbesondere auf das materielle Recht  
gelegt, wobei auch verfahrensrechtliche Aspekte an geeigneter Stelle betrachtet wer- 
den. 

Die (bio-)chemischen, pharmazeutischen und Life-Science-Patente stellen ein Spezialge-
biet im europäischen und deutschen Patentrecht dar. Insbesondere in diesem Bereich be-
treiben die Gerichte Rechtsfortbildung. Eine beachtliche Anzahl deutscher Verfahren bildet 
die Grundlage für Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Die deutsche Rechtspre-
chung ist folglich auch international relevant und an der Weiterentwicklung des (internatio-
nalen) Patentrechts unmittelbar beteiligt. 

Die enge Beziehung des Patentrechts mit der zu schützenden Erfindung führt bei Che-
mie-, Pharma- und Life-Science-Patenten zu einer großen Komplexität bei der Bewertung 
der Patentierbarkeit und Durchsetzbarkeit. Schwerpunkt der inhaltlichen Darstellung bilden 
Besonderheiten, die durch die Anwendung allgemeiner patentrechtlicher Lehren nicht ein-
deutig beurteilt werden können. 

Das Handbuch gliedert sich in drei Teile: Der erste Teil stellt die Voraussetzungen der  
Patentfähigkeit von Chemie-, Pharma- und Life-Science-Patenten anhand der seit  
dem Jahr 2000 geltenden Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Nichtigkeitsverfah- 
ren dar. Der zweite Teil veranschaulicht die Durchsetzbarkeit von Patenten mittels ober- 
gerichtlicher Patentverletzungsverfahren insbesondere der letzten zwei Jahrzehnte. Die  
Erstellung des Handbuches fiel in die Zeit der Corona-Pandemie, in welcher die Diskussion 
um die Erteilung von Zwangslizenzen zur Impfstoffherstellung neue Relevanz erlangte.  
Die Verfasser haben in diesem Zusammenhang im dritten Teil die Norm des § 24 PatG be-
leuchtet und die zur Zwangslizenz ergangenen Entscheidungen der letzten Jahre unter-
sucht. 

Schrifttum und Gesetzgebung sind bis einschließlich September 2022 berücksichtigt. In 
gewichtigen Fällen wurden auch Entscheidungen bis Ende 2022 vor der Drucklegung noch 
eingearbeitet. 

Die Autoren Prof. Dr. Maximilian Haedicke, Dr. Marco Stief und Dr. Annelie Wünsche 
danken Frau Friederike Lammert und Frau Franziska Schmitz, wissenschaftliche Mitarbeite-
rinnen am Lehrstuhl von Prof. Haedicke, sowie Frau Lisa Gahleitner, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin bei Maiwald, für ihre engagierte Mitarbeit. Für die Unterstützung bei der Erstel-
lung des ausführlichen Stichwortverzeichnisses gebührt Herrn Thilo Krumm, studentischer 
Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Haedicke, Anerkennung. 



Vorwort 

VI 

Korrekturen, Hinweise und Ergänzungen aus dem Leserkreis nehmen wir gerne ent-
gegen. Wir bitten, uns hierzu eine E-Mail an HdBChemiePat@maiwald.eu und an 
ip@jura.uni-freiburg.de zu senden. 
 

München und Freiburg, im April 2023 
Maximilian Haedicke  

Marco Stief 
Annelie Wünsche 
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